
Plattformen-Steuertransparenzgesetz: Onlineverkäufe ab 2023 
werden dem Fiskus gemeldet
Betreiber von Verkaufsplattformen im Internet sind seit diesem Jahr verpflichtet, die 
Geschäftsaktivitäten ihrer Nutzer an das Bundeszentralamt für Steuern zu melden, 
welches die Daten dann an die Finanzämter weiterleitet. Diese Meldepflicht geht aus 
dem neuen Plattformen-Steuertransparenzgesetz hervor, mit dem Deutschland eine 
entsprechende EU-Richtlinie umsetzt. Die erste Übermittlung für den Meldezeitraum 
2023 ist im Januar 2024 durchzuführen.
Plattformen wie Ebay, Momox, Airbnb oder Etsy müssen demnach die Dienstleis-
tungs- und Veräußerungsgeschäfte sowohl von professionellen Verkäufern als auch 
von Privatpersonen melden. Es gilt hierbei jedoch eine Bagatellgrenze von 30 Verkäu-
fen pro Plattform und Jahr mit Einnahmen von insgesamt unter 2.000  €. Wer in die-
sem geringfügigen Rahmen auf Online-Plattformen tätig ist, wird also nicht gemel-
det.
Hinweis: Ob Verkaufsaktivitäten auf Online-Plattformen letztlich in die Steuerpflicht 
führen, hängt sehr vom Einzelfall ab und sollte mit dem steuerlichen Berater bespro-
chen werden. Wer seinen Keller oder Dachboden entrümpelt und den vorgefundenen 
Hausrat im Internet verkauft, muss in der Regel keine steuerlichen Konsequenzen 
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Verehrte Mandantschaft,

entrümpeln Sie noch oder verkaufen Sie schon? Wenn Sie mehr als 30 Verkäufe im Jahr 
auf einer Online-Plattform tätigen oder mehr als 2.000 € Einnahmen erzielen, folgen ab 
diesem Jahr Kontrollmitteilungen an die Finanzverwaltung. Verkaufen Sie nicht nur ei-
genen Hausrat, kann schnell eine gewerbliche Tätigkeit unterstellt werden. Auch um-
satzsteuerlich wird der nachhaltige Verkauf zum Problem. Hier bedarf es keiner Gewinn-
erzielungsabsicht.
Ausführlichere Informationen bekommen Sie in unserem Beitrag zum Thema des 
Monats. Falls Sie Beratungsbedarf verspüren, sprechen Sie uns bitte an.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.05.2023 = 10.05.2023 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.05.2023 = 15.05.2023 
(USt-VA, LStAnm.)
für den Termin 15.05.2023 = 19.05.2023 
(GewSt, GrSt)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für Mai 2023 = 24.05.2023 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für Mai 2023 = 26.05.2023

…Fortsetzung Seite 2
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Gewerbesteuerliche  
Hinzurechnung: Übernommene 
Wartungskosten des Leasing-
nehmers schlagen zu Buche

Wie hoch die Gewerbesteuer für ein 
Unternehmen ausfällt, richtet sich 
maßgeblich nach dem Gewerbeertrag, der 
sich aus dem steuerlichen Gewinn aus 
Gewerbebetrieb abzüglich bestimmter 
gewerbesteuerlicher Kürzungen und 
zuzüglich bestimmter gewerbesteuerli-
cher Hinzurechnungen errechnet. Prozen-
tual hinzuzurechnen sind - unter 
bestimmten Voraussetzungen - Miet- und 
Pachtzinsen einschließlich Leasingraten, 
die ein Unternehmen für die Nutzung von 
beweglichen Wirtschaftsgütern des Anla-
gevermögens (z.B. Fahrzeugen) zahlt, 
wobei diese im Eigentum eines anderen 
stehen.
Hinweis: Mit dieser Hinzurechnungsregel 
will der Gesetzgeber die Nutzer fremder 
Wirtschaftsgüter mit selbstnutzenden 
Eigentümern vergleichbarer Wirtschafts-
güter gleichstellen.
In einem neuen Urteil hat sich der Bundes-
finanzhof mit der Frage befasst, ob auch 
übernommene Wartungskosten des 
Leasingnehmers als Leasingrate hinzuge-
rechnet werden müssen. Geklagt hatte 
eine GmbH, deren Unternehmensgegen-
stand das Leasing, die Vermietung und der 
Handel mit Fahrzeugen war. In den Jahren 
2011 und 2012 hatte sie als Leasingneh-
merin diverse Leasingverträge über Kraft-
fahrzeuge abgeschlossen. Nach den 
Verträgen war sie auch zur Übernahme 
von Wartungsgebühren verpflichtet. Das 
Finanzamt stufte diese Gebühren im Zuge 
einer Außenprüfung als Teil der Leasin-
graten ein und rechnete sie daher prozen-
tual dem Gewinn aus Gewerbebetrieb 
hinzu. Das Unternehmen klagte gegen 
diese gewerbesteuerrechtliche Hinzurech-
nung, erhielt jedoch vom BFH eine Absage.
Die Bundesrichter urteilten, dass der 
Begriff der Leasingraten wirtschaftlich 
verstanden werden muss. Wartungsge-
bühren müssen nach dem Zivilrecht 
grundsätzlich vom Leasinggeber getragen 
werden, da er die Leasingsache während 
der Mietzeit in einem geeigneten Zustand 
erhalten muss. Er darf die Kosten aber - 
wie im Urteilsfall geschehen - auf den 
Leasingnehmer abwälzen. Anders als die 
Kläger meinten, beschränkt sich die Höhe 
der Leasingrate im Ergebnis nicht auf die 
eigentliche Annuität und die Verwal-

tungskosten. Auch die Wartungsgebühren 
werden erfasst, weil sie wirtschaftlich 
gesehen ein Teil des Entgelts darstellen, 
das der Leasingnehmer für den Gebrauch 
entrichtet.

    Hinweise vom BMF:  
Die aktuellen Pauschbeträge 
für den Eigenverbrauch

Jedes Jahr veröffentlicht das Bundesfi-
nanzministerium die neuen Werte, die für 
private Sachentnahmen (Eigenverbrauch) 
pauschal angesetzt werden können. So 
auch mit Schreiben vom 21.12.2022 die 
Werte für das Jahr 2023.
Sachentnahmen werden auch als Eigen-
verbrauch bzw. unentgeltliche Wertab-
gaben bezeichnet. Wer beispielsweise 
eine Gaststätte, Bäckerei, Fleischerei oder 
einen Lebensmitteleinzelhandel betreibt, 
wird gelegentlich Waren für den Privatge-
brauch entnehmen. Diese Entnahmen 
sind als Betriebseinnahmen zu erfassen. 
Vielen Unternehmern ist es allerdings zu 
aufwendig, alle Warenentnahmen geson-
dert aufzuzeichnen - verständlich bei Arti-
keln des täglichen Bedarfs. Deshalb kann 
auf Pauschbeträge zurückgegriffen 
werden. Es wird dabei unterschieden 
zwischen Entnahmen, die mit 7  % 
besteuert werden, und jenen, die mit 19  % 
Umsatzsteuer zu versteuern sind. Die vom 
BMF vorgegebenen Pauschbeträge 
beruhen auf Erfahrungswerten. Die 
Warenentnahmen für den privaten Bedarf 
können monatlich pauschal erfasst 
werden und entbinden den Steuerpflich-
tigen so von der Aufzeichnung einer Viel-
zahl von Einzelentnahmen.
Die Pauschbeträge sind Jahreswerte für 
eine Person. Für Kinder bis zum vollen-
deten zweiten Lebensjahr entfällt der 
Ansatz eines Pauschbetrags. Bis zum voll-
endeten zwölften Lebensjahr ist die Hälfte 
des jeweiligen Werts anzusetzen. Die 
Regelung lässt keine Zu- oder Abschläge 
wegen individueller persönlicher Ess- oder 
Trinkgewohnheiten zu. Auch Krankheit 
oder Urlaub rechtfertigen keine Ände-
rungen der Pauschalen. Die Entnahme von 
Tabakwaren ist in den Pauschbeträgen 
nicht enthalten. Soweit diese entnommen 
werden, sind die Pauschbeträge entspre-
chend zu erhöhen (Schätzung).
Die pauschalen Werte berücksichtigen das 
im jeweiligen Gewerbezweig übliche 
Warensortiment. Zu beachten ist, dass der 
Eigenverbrauch auch umsatzsteuerlich 
erfasst werden muss.

Hinweis: Ergänzend nimmt das BMF in 
seinem Schreiben Bezug auf Restaurant- 
und Verpflegungsdienstleistungen. Durch 
das Dritte Corona-Steuerhilfegesetz war 
für erbrachte Restaurant- und Verpfle-
gungsdienstleistungen (mit Ausnahme 
der Abgabe von Getränken) bis zum 
31.12.2022 der ermäßigte Umsatzsteuer-
satz anzuwenden. Diese Regelung wurde 
durch das Achte Verbrauchsteuerände-
rungsgesetz nun bis zum 31.12.2023 verlän-
gert.

    Geänderter Anwendungs-
erlass: Behandlung von  
Gebühren als durchlaufende 
Posten

Das Bundesfinanzministerium hat ein 
Schreiben zur umsatzsteuerlichen 
Behandlung von Gebühren als durchlau-
fender Posten oder Leistungsentgelt 
veröffentlicht. Im Jahr 2014 hatte der 
Bundesfinanzhof entschieden, dass 
Gebühren durchlaufende Posten sind, 
auch wenn sie gesamtschuldnerisch vom 
Unternehmer und Leistungsempfänger 
geschuldet werden. Das widerspricht 
jedoch der bisherigen Auffassung der 
Finanzverwaltung, wie sie sich im Umsatz-
steuer-Anwendungserlass fand. Danach 
würde die Annahme eines durchlaufenden 
Postens ausscheiden, wenn der Unter-
nehmer die Beträge gesamtschuldnerisch 
mit dem Empfänger seiner Leistung 
schuldet. Auf dieses Kriterium soll es 
jedoch in Zukunft nicht mehr ankommen. 
Das BMF hat sich intensiv mit der Recht-
sprechung auseinandergesetzt und den 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass 
entsprechend geändert. Das Ministerium 
stellt klar, dass die Grundsätze des BFH-
Urteils insoweit nicht über den dort 
entschiedenen Einzelfall hinaus anzu-
wenden sind, als der BFH als Vorausset-
zung eines durchlaufenden Postens
dessen korrespondierende Behandlung in 
der Buchführung des Steuerpflichtigen 
fordert.
Die Grundsätze des BMF-Schreibens sind 
in allen offenen Fällen anzuwenden. Es 
wird jedoch nicht beanstandet, wenn der 
Unternehmer sich auf die bis zum Ergehen 
dieses Schreibens geltende Verwaltungs-
auffassung bei Umsätzen beruft, die bis 
zum 31.12.2022 ausgeführt wurden.
Hinweis: Durchlaufende Posten liegen vor, 
wenn der Unternehmer, der die Beträge 
vereinnahmt und verauslagt, im Zahlungs-

befürchten, denn als Privatverkäufer ohne Gewinnerzielungsab-
sicht entfaltet seine Tätigkeit keine steuerliche Relevanz. Werden 
die Internetverkäufe aber immer weiter ausgebaut, kann die 
Schwelle von einem (regelmäßig steuerfreien) Privatverkauf zu 
einem (steuerpflichtigen) gewerblichen Handel überschritten 
werden.
Wer als Onlinehändler die Merkmale der Gewerblichkeit erfüllt, 
sollte frühzeitig mit offenen Karten spielen und seine Umsätze 
und Gewinne gegenüber dem Fiskus angeben. Da die Finanzbe-

hörden nun über die Geschäftsaktivitäten informiert werden, las-
sen sich Verkäufe im großen Stil praktisch nicht mehr verheimli-
chen. Werden gewerbliche Händler im Nachhinein enttarnt, dro-
hen ihnen erhebliche Steuernachzahlungen und Zinsforderungen 
sowie ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung.
Hinweis: Wer bislang als gewerblicher Onlinehändler im Verbor-
genen agiert hat, sollte mit seinem steuerlichen Berater zeitnah 
das Einlegen einer strafbefreienden Selbstanzeige mit Nacherklä-
rung der Einkünfte besprechen.
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Grenzzollstelle) dem Unternehmer eine 
kombinierte Ausfuhr- und Bearbeitungs-
bescheinigung nach vorgeschriebenem 
Muster ausstellen.
Hinweis: Das aktuelle Vordruckmuster 
„Bescheinigung für Umsatzsteuerzwecke 
in Bearbeitungs- und Verarbeitungsfällen“ 
finden Sie auf der Homepage des BMF: 
www.bundesfinanzministerium.de

    Tipps bei Betriebsprüfung: 
Gute Vorbereitung zahlt sich 
für Unternehmen aus

Warum ausgerechnet ich? Diese Frage 
schießt einem Unternehmer wohl als 
Erstes durch den Kopf, wenn er von einer 
geplanten Betriebsprüfung des Finanz-
amts erfährt. Habe ich etwas falsch 
verbucht? Hat das Finanzamt einen 
bestimmten Verdacht? Waren meine 
Steuererklärungen unschlüssig? Ganz 
gleich, ob der Unternehmer etwas zu 
verbergen hat oder nicht - die Anordnung 
einer Betriebsprüfung sorgt für Fragen 
und erhöhten Blutdruck.
Nach Ergehen der Prüfungsanordnung 
sollte der Unternehmer sein Hauptaugen-
merk darauf richten, die Prüfung gut 
vorzubereiten. Nur wer den Ablauf, die 
Spielregeln und die Tücken einer Prüfung 
kennt, kann unangenehme Überra-
schungen vermeiden. Die Steuerberater-
kammer Stuttgart hat hierfür wichtige 
Eckpunkte zusammengefasst:
    Eine Betriebsprüfung kann sich auf eine 
oder mehrere Steuerarten, einen oder 
mehrere Besteuerungszeiträume oder 
bestimmte Sachverhalte beziehen. Im 
Unterschied zu den Überraschungsbesu-
chen der Lohnsteuer-, Umsatzsteuer- 
oder Kassennachschau muss eine 
Betriebsprüfung vom Fiskus schriftlich 
angekündigt werden. Damit sind 
Umfang, Dauer und Zeitraum der 
Prüfung bekannt.

    Wie oft das Finanzamt im Rahmen einer 
Betriebsprüfung vorbeischaut, hängt 
insbesondere von der Größe des Unter-
nehmens ab. Das Spektrum reicht vom 
Kleinstbetrieb, der statistisch nur sehr 
selten geprüft wird, bis zu Großbe-
trieben, die laufend der Prüfung unter-
liegen. Auch Privatpersonen können 
geprüft werden, sofern sie in einem Jahr 
mindestens 500.000 € positive 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
erwirtschaften.

    Die Betriebsprüfung beginnt mit der 
Prüfungsanordnung, in der das 
Finanzamt schriftlich mitteilt, wer, wann 
und was geprüft wird. In der Regel rufen 
Prüfer zuvor bereits an, um einen Termin 
abzustimmen.

    Vor Beginn der Prüfung sollte die Buch-
führung des Unternehmens möglichst 
gemeinsam mit einem Steuerberater 
besprochen werden, so dass im Zuge 
einer Schwachstellenanalyse kritische 
Punkte, wie etwa ungewöhnliche 

verkehr lediglich die Funktion einer 
Mittelsperson ausübt, ohne selbst einen 
Anspruch auf den Betrag gegen den Leis-
tenden zu haben und ohne zur Zahlung an 
den Empfänger verpflichtet zu sein.

Übergangsregelung verlängert: 
Besteuerung von Betrieben 
gewerblicher Art

Das Bundesfinanzministerium hat ein 
Schreiben zu Anwendungsfragen zur 
Besteuerung von Betrieben gewerblicher 
Art und Eigengesellschaften von juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts 
herausgegeben. Darin wird die umsatz-
steuerliche Übergangsregelung um 
weitere zwei Jahre bis zum 31.12.2024 
verlängert.
Der Bundesfinanzhof hatte bereits im Jahr 
2019 im Fall eines Verpachtungs-BgA 
entschieden, dass es bei der Frage der 
Entgeltlichkeit allein auf das Tragen der 
wirtschaftlichen Last der Pachtzinsen 
durch den Pächter ankommt. Wenn der 
Pachtzins und ein dem Pächter gewährter 
Betriebskostenzuschuss in mindestens 
gleicher Höhe bei wirtschaftlicher Betrach-
tung in Abhängigkeit zueinander stehen, 
sei dies nicht gegeben. Nach Auffassung 
des BFH kommt es nicht auf eine recht-
liche und tatsächliche Verknüpfung 
zwischen Pachtzins und Zuschuss an.
Diese Grundsätze hatte die Finanzverwal-
tung bereits mit einem Schreiben im Jahr 
2021 übernommen, die weitere Anwen-
dung der bisher geltenden Grundsätze bis 
zum 31.12.2022 jedoch nicht beanstandet.
Zur Vermeidung von Nachteilen beim 
Vorsteuerabzug für die öffentliche Hand 
wird die Übergangsregelung analog zur 
Übergangsfrist mit aktuellem Schreiben 
bis zum 31.12.2024 verlängert. Diese 
Verlängerung soll allerdings nur gelten, 
wenn §  2b  UStG für die jPöR noch keine 
Anwendung findet und für den betref-
fenden Verpachtungs-BgA bereits bis zum 
31.12.2022 die bisherige Übergangsrege-
lung in Anspruch genommen wurde.

BMF reagiert auf Rechtspre-
chung: Steuerentstehung bei 
Teilleistungen

Das Bundesfinanzministerium hat ein 
aktuelles Schreiben zur Entstehung der 
Umsatzsteuer bei Teilleistungen heraus-
gegeben. In diesem Zusammenhang 
wurde der Umsatzsteuer-Anwendungser-
lass angepasst.
Vorausgegangen war eine vom Bundesfi-
nanzhof bereits im Jahr 2019 getroffene 
Entscheidung, dass Unternehmer sich bei 
ratenweise vergüteten Vermittlungsleis-
tungen auf eine unmittelbare Anwendung 
der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie 
berufen können. Diese Entscheidung ist 
jedoch aufgrund der jüngsten Rechtspre-
chung des BFH aus dem Jahr 2022 über-
holt. Danach ist die Steuerentstehung

nicht auf bereits fällige Entgeltansprüche 
beschränkt. Entsprechend begründet die 
Vereinbarung einer Ratenzahlung keine 
Uneinbringlichkeit. Diese Rechtsprechung 
hat die Finanzverwaltung nun in ihre 
Handlungsmaximen übernommen.
Das BMF führt in seinem Schreiben aus, 
dass der nationale Begriff der Teilleistung 
zumindest im Regelfall den Begrifflich-
keiten der MwStSystRL entspreche, da es 
sich bei der wirtschaftlich teilbaren Leis-
tung um eine Leistung mit einem kontinu-
ierlichen oder wiederkehrenden Charakter 
handle. Zudem liege dann keine Teilleis-
tung vor, wenn es sich um eine einmalige 
Leistung gegen Ratenzahlung handle. 
Dadurch entfielen die Zweifel an einer 
zutreffenden Umsetzung der MwStSystRL 
durch den nationalen Teilleistungsbegriff, 
die zuvor aufgrund eines Urteils des Euro-
päischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2018 
entstanden seien.
Hinweis: Die Grundsätze dieses Schrei-
bens sind in allen offenen Fällen anzu-
wenden.

    Bescheinigung in Bearbei-
tungs- und Verarbeitungs-
fällen: Neues Vordruckmuster 
für Ausfuhrlieferungen

Das Bundesfinanzministerium hat ein 
neues Vordruckmuster zur Bescheinigung 
für Umsatzsteuerzwecke in Bearbeitungs- 
und Verarbeitungsfällen für Ausfuhrliefe-
rungen und innergemeinschaftliche 
Lieferungen veröffentlicht. Das bisherige 
Vordruckmuster aus dem Jahr 2000 wird 
durch das neue ersetzt.
Zum Hintergrund: Hat ein Beauftragter 
den Gegenstand der Lieferung vor der 
Ausfuhr bearbeitet oder verarbeitet, so 
hat der liefernde Unternehmer den 
Ausfuhrnachweis durch einen Beleg zu 
führen, der zusätzlich folgende Angaben 
enthalten muss:
den Namen und die Anschrift des Beauf-
tragten,
    die Menge und die handelsübliche 
Bezeichnung des Gegenstands, der an 
den Beauftragten übergeben oder 
versendet wurde,

    den Ort und den Tag der Entgegen-
nahme des Gegenstands durch den 
Beauftragten,

    die Bezeichnung des Auftrags sowie die 
Bezeichnung der Bearbeitung oder 
Verarbeitung, die vom Beauftragten 
vorgenommen wurde.

Der Beauftragte kann zu diesem Zweck 
den Beleg mit einem die zusätzlichen 
Angaben enthaltenden Übertragungsver-
merk versehen oder die zusätzlichen 
Angaben auf einem gesonderten Beleg 
machen. Er kann auch aufgrund der bei 
ihm vorhandenen Geschäftsunterlagen 
(z.B. Versendungsbeleg, Ausfuhrbeschei-
nigung des beauftragten Spediteurs oder 
Bestätigung der den Ausgang aus dem 
Gemeinschaftsgebiet überwachenden 
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Entnahme- oder Einlagetatbestände 
aufgedeckt und entschärft werden 
können. Während der Prüfung können 
Steuerberater bei der Entwicklung der 
richtigen Strategie beraten und Lösungs-
optionen für streitige Fälle aufzeigen.
    Die Prüfung findet meist während der 
üblichen Geschäfts- oder Arbeitszeit in 
den Geschäftsräumen des Unterneh-
mens statt. Der geprüfte Unternehmer 
unterliegt dabei bestimmten Mitwir-
kungspflichten. Er muss Auskünfte 
erteilen, Aufzeichnungen, Bücher, 
Geschäftspapiere und andere Urkunden 
zur Einsicht und Prüfung vorlegen, Erläu-
terungen geben, die zum Verständnis 
der Aufzeichnungen erforderlich sind 
und die Finanzbehörde bei Ausübung 
ihrer Befugnisse unterstützen.

    Die Finanzbehörden haben in der Regel 
direkten Zugriff auf die Datenverarbei-
tungssysteme des geprüften Betriebs. 
Diese Systeme müssen dem Finanzamt 
alle relevanten Unterlagen digital zur 
Verfügung stellen.

     Wurden alle Unterlagen und Daten 
geprüft, endet die Prüfung regelmäßig 
mit einer Schlussbesprechung und den 
Prüfungsfeststellungen, die in einem 
Prüfungsbericht niedergeschrieben 
werden.

   . Mietwohnungsneubau: 
Sonderabschreibung von 5 % 
pro Jahr wird wieder einge-
führt

Um den Neubau von Mietwohnungen zu 
fördern, hatte der Gesetzgeber bereits im 
Jahr 2019 eine Sonderabschreibung von 
bis zu 5 % pro Jahr eingeführt, die für die 
ersten vier Jahre ab Fertigstellung neben 
der regulären Abschreibung in Anspruch 
genommen werden konnte. Diese Förde-
rung galt aber nur, wenn der Bauantrag in 
den Jahren 2019 bis 2021 gestellt bzw. die 
Bauanzeige in diesem Zeitraum getätigt 
wurde. Ab dem Jahresbeginn 2022 war für 
Neubauprojekte somit keine Sonderab-
schreibung mehr möglich.
Mit dem Jahressteuergesetz 2022 hat der 
Gesetzgeber die Sonderabschreibung nun 
in modifizierter Form wieder eingeführt 
und an die Einhaltung bestimmter Gebäu-
deeffizienzvorgaben gekoppelt. Die neuen 
Förderregelungen gelten nun für Baumaß-
nahmen, bei denen der Bauantrag in den 
Jahren 2023 bis 2026 gestellt oder eine 
Bauanzeige in diesem Zeitraum getätigt 
wurde. Wie bei der Vorgängerregelung 
darf in den ersten vier Jahren neben der 
regulären Abschreibung eine Sonderab-
schreibung von 5  % pro Jahr abgezogen 
werden. Die neu errichtete Wohnung 
muss dafür in einem Gebäude liegen, das 
die Kriterien für ein sogenanntes Effizienz-
haus 40 mit Nachhaltigkeitsklasse/Effizi-
enzgebäude-Stufe  40 erfüllt und dies 
durch das „Qualitätssiegel Nachhaltiges 
Gebäude“ nachgewiesen wird.

Die Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten dürfen zudem 4.800 € pro Quad-
ratmeter Wohnfläche nicht übersteigen. 
In der früheren Regelung lag diese 
Baukostenobergrenze noch bei 3.000 €.
Als Bemessungsgrundlage für die Sonder-
abschreibung darf maximal ein Betrag von 
2.500  € pro Quadratmeter Wohnfläche 
angesetzt werden (damals 2.000 €).
Hinweis: Die Baukostenobergrenze von 
4.800 € darf nicht mit der Förderhöchst-
grenze von 2.500  € verwechselt werden, 
denn Erstere entscheidet über das 
„Ob“  der Förderung, während Letztere 
lediglich die Höhe der Abschreibung 
deckelt.

    Sonderausgaben:  
Kann Schulgeld für eine  
Schule im Ausland berück- 
sichtigt werden?

Für den Besuch einer öffentlichen Schule 
müssen in Deutschland keine Schulge-
bühren gezahlt werden. Jedoch gibt es 
auch alternative Schulformen, für die dann 
Schulgeld anfallen kann. Bis zu 30 % dieses 
Schulgeldes können in der Einkommen-
steuererklärung als Sonderausgaben abge-
zogen werden, maximal jedoch 5.000  € 
pro Jahr und Kind. Dies gilt nicht nur für in 
Deutschland, sondern auch für eine Schule 
im Ausland gezahltes Schulgeld. Hier sind 
allerdings weitere Voraussetzungen zu 
beachten. Im Streitfall musste das Finanz-
gericht Köln darüber entscheiden, ob diese 
Voraussetzungen vorlagen.
Im zugrundeliegenden Fall lebten der 
Kläger und seine Frau A bis einschließlich 
2017 in Malaysia und kehrten Mitte 2017 
nach Deutschland zurück. Der Kläger 
erzielte in 2017 Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Tätigkeit. Die in 2008 geborene 
Tochter B des Klägers lebt mit ihrer Mutter 
C in Laos. Sie besucht dort seit 2012 die 
D-Schule: eine internationale Schule, die 
vom Erziehungsministerium der Demokra-
tischen Volksrepublik Laos lizenziert ist, 
nach britischem Cambridge-Schulsystem 
lehrt und insofern dem National Curri-
culum of England und dem International 
Primary Curriculum folgt. Das hierfür 
angefallene Schulgeld machte der Kläger 
in Höhe von 3.668 € als Sonderausgabe in 
seiner Steuererklärung geltend. Das 
Finanzamt verwehrte ihm jedoch den 
Abzug.
Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG 
war unbegründet. Schulgeld könne teil-
weise als Sonderausgabe berücksichtigt 
werden, wenn - unter anderem - der Steu-
erpflichtige für das Kind einen Kinderfrei-
betrag erhalte und die Schule sich in einem 
EU-/EWR-Staat befinde. Im Sachverhalt 
liege die Schule jedoch in einem Drittland. 
Somit seien die Voraussetzungen für den 
Sonderausgabenabzug nicht erfüllt. Auf 
den erreichbaren Schulabschluss komme 
es dabei nicht an. Des Weiteren handle es 
sich bei der D-Schule um keine sogenannte

 „Deutsche Schule“, denn sie habe keinen 
Bezug zum deutschen Schul- und Bildungs-
system und biete auch keinen deutsch-
sprachigen Unterricht an. Eine 
Rechtsfortbildung über den Wortlaut 
hinaus komme nicht in Betracht, da der 
Gesetzgeber die Schulen in Drittländern 
bewusst ausgeschlossen habe. Auch ein 
Abzug als außergewöhnliche Belastung 
komme nicht in Betracht, da Ausbildungs-
unterhalt kein atypischer, außergewöhnli-
cher Unterhaltsaufwand sei.

    Schneller Überblick:  
Die neuen Regelungen  
zum Bürgergeld ab 2023

Seit dem 01.01.2023 gilt in Deutschland 
das neue Bürgergeld, welches die früheren 
Leistungen nach Hartz IV (Arbeitslosen-
geld II) ersetzt. Arbeitslose Menschen 
erhalten seitdem grundsätzlich mehr 
Grundsicherungsleistungen pro Monat 
sowie mehr Zuschüsse vom Staat. Ein 
alleinstehender Erwachsener, der bislang 
Anspruch auf Grundsicherung hatte, 
erhält 53 € mehr im Monat, also regulär 
502 €. Kinder im Alter von sechs bis 
13 Jahren bekommen 37 € zusätzlich.
Wer Bürgergeld bezieht, fällt außerdem 
unter eine einjährige Karenzzeit: Ein 
Vermögen bis 40.000  € ist damit zwölf 
Monate lang geschützt. Für jede weitere 
Person, die im Haushalt lebt (sogenannte 
Bedarfsgemeinschaft), steigt die Grenze 
um weitere 15.000  €. Im ersten Jahr des 
Bürgergeldbezugs werden zudem die 
Unterkunftskosten in tatsächlicher Höhe 
anerkannt. Für Heizkosten gilt keine 
Karenzzeit, sie werden vom Jobcenter „in 
angemessener Höhe“ übernommen. 
Außerdem gibt der Staat auch in anderen 
Bereichen Zuschüsse, etwa zur Kranken- 
und Pflegeversicherung, zur Bildung bzw. 
Weiterbildung sowie für die gesellschaft-
liche Teilhabe von Kindern und Jugendli-
chen.
Die Arbeitsagenturen und Jobcenter 
setzen nun auf langfristige Beschäfti-
gungsmöglichkeiten statt auf die schnelle 
Vermittlung auch in Aushilfsjobs. Die 
dauerhafte Integration in Arbeit und die 
Verbesserung der Arbeitsmarktchancen 
durch Qualifizierung und Berufsausbil-
dung stehen stärker im Fokus. Empfänger 
des Bürgergelds müssen künftig nicht 
mehr jeden Job annehmen, wenn statt-
dessen eine Ausbildung oder eine Weiter-
bildung die Chancen erhöht, später eine 
bessere Stelle zu finden.
Wer Bürgergeld bezieht und gegen 
Auflagen der Agentur für Arbeit oder des 
Jobcenters verstößt, muss allerdings mit 
Leistungsminderungen rechnen. Bei der 
ersten Pflichtverletzung wird das Bürger-
geld für einen Monat um 10  % des 
maßgeblichen Regelbedarfs gemindert, 
bei der zweiten für zwei Monate um 20 % 
und ab der dritten für drei Monate um 
30 %. Die Zahlungen für die Unterkunfts-
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kosten sind von diesen Minderungen nicht 
betroffen.
Wer Bürgergeld bekommt, zahlt darauf 
keine Steuern, da es sich um eine soge-
nannte Grundsicherungsleistung handelt. 
Es erhöht auch nicht den Steuersatz der 
übrigen Einkünfte (sog. Progressionsvor-
behalt), wie dies etwa beim Arbeitslosen-
geld, Kurzarbeitergeld oder Mutter- 
schaftsgeld der Fall ist.
Hinweis: Hat ein Arbeitnehmer lediglich 
für ein paar Monate Bürgergeld bezogen 
und war ansonsten in einer Anstellung, 
dann hat er in der Regel auch Einkommen-
steuer gezahlt. Diese kann er sich teilweise 
vom Finanzamt zurückholen, indem er 
eine Einkommensteuererklärung abgibt 
und darin alle absetzbaren Kosten 
aufführt. Empfänger von Bürgergeld 
sollten aber wissen, dass erhaltene Steuer-
erstattungen auf ihr Bürgergeld ange-
rechnet werden, sofern beide Zahlungen 
im gleichen Monat zufließen.

Häusliches Arbeitszimmer und 
Homeoffice: Welche Abzugsre-
gelungen ab 2023 gelten

Mit dem Jahressteuergesetz 2022 hat der 
Gesetzgeber neue Regelungen für den 
Abzug von Arbeitszimmeraufwendungen 
und der Homeoffice-Pauschale geschaffen 
und damit auf die Veränderungen in der 
Arbeitswelt reagiert, die sich im Zuge der 
Corona-Pandemie vollzogen haben. Bis zur 
Steuererklärung 2023 dauert es zwar noch 
ein bisschen, doch es schadet nicht, sich 
die Neuregelungen schon am Anfang des 
Steuerjahres zu Gemüte zu führen.
Ab 2023 gilt erstmals ein Wahlrecht für 
Erwerbstätige, die im Arbeitszimmer den 
Mittelpunkt ihrer gesamten betrieblichen 
und beruflichen Tätigkeit haben. Sie 
dürfen ihre Raumkosten entweder - wie 
bisher - in Höhe der tatsächlich angefal-
lenen Aufwendungen und in unbe-
schränkter Höhe als Werbungskosten 
bzw. Betriebsausgaben abrechnen oder 
alternativ eine Jahrespauschale von 1.260 €  
absetzen. Wählen sie die Pauschale, 
müssen sie dem Finanzamt die tatsächlich 
angefallenen Raumkosten nicht nach-
weisen.

Hinweis: Die Pauschale muss allerdings 
monatsweise gekürzt werden, wenn das 
häusliche Arbeitszimmer nicht das ganze 
Jahr über der Tätigkeitsmittelpunkt war. 
Für diese Kürzungsmonate lässt sich dann 
aber wiederum die Homeoffice-Pauschale 
abziehen, sofern weiterhin - zumindest 
überwiegend - von zu Hause aus gear-
beitet und keine erste Tätigkeitsstätte 
aufgesucht wurde.
Bis einschließlich 2022 konnten Erwerbs-
tätige ihre Raumkosten bei fehlendem 
Tätigkeitsmittelpunkt im häuslichen 
Arbeitszimmer zumindest beschränkt mit 
1.250 €  pro Jahr als Werbungskosten oder 
Betriebsausgaben abziehen, sofern ihnen 
kein Alternativarbeitsplatz (im Betrieb 
ihres Arbeitgebers) zur Verfügung stand. 
Diese Fallvariante wurde ab 2023 abge-
schafft. Erwerbstätige ohne Tätigkeitsmit-
telpunkt im häuslichen Arbeitszimmer 
können ihre Raumkosten nun nur noch im 
Wege der Homeoffice-Pauschale abzie-
hen. Diese wurde ab 2023 auf 6 € pro 
Arbeitstag, maximal 1.260 € pro Jahr, 
erhöht. Es können also bis zu 210 Arbeits-
tage in der Steuererklärung abgerechnet 
werden. Bis einschließlich 2022 galt noch 
ein Tagessatz von 5 €  und ein Höchstbe-
trag von 600 €  pro Jahr, so dass maximal 
nur 120 Arbeitstage anerkannt werden 
konnten.
Hinweis: Für den Abzug der Homeoffice-
Pauschale muss kein abgeschlossenes 
häusliches Arbeitszimmer vorliegen. Es 
genügt also auch, wenn die Tätigkeit in 
einer Arbeitsecke, einem Durchgangs-
zimmer oder am Esstisch ausgeübt wird. 
Die Pauschale von 6 €  darf nur für Tage 
abgezogen werden, an denen der Erwerbs-
tätige keine erste Tätigkeitsstätte außer-
halb seiner Wohnung anfährt. Eine 
Ausnahme gilt jedoch, wenn ihm im 
Betrieb dauerhaft kein eigener Alternativ-
arbeitsplatz zur Verfügung steht. In die- 
sem Fall können also die Entfernungspau-
schale und die Homeoffice-Pauschale 
zugleich für einen Tag abgezogen werden. 
Dies gilt beispielsweise für Lehrer, die vor 
oder nach dem Unterricht von zu Hause 
aus arbeiten.
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